
Buchbesprechungen 

PeUT Thoss, Das subjekti'Ve Recht in der 
gliedschafilichen Bindung. Zum Verhältnis 
von NatiOTUZlsozialismus und Privatrecht, 
Europäische Verlagsal7Stalt, F rank/urt 
11. M. 1968, 1;6 S. 

HisoorisdJ. gerichtete Beeradltungen des 
Funktionswandels von Rechtsinsc:iruten, :us 
deren Ausg:mgspunlu eine frühbürgerliche 
Epoche gesetzt wird, legen zumeist ein 
InterprecatlOfls-ScheOl3 'Zugrunde, das pri­
mär um die Koo:m:lIanon von Rechts~aat 
und Sozi.ust:a:l.t zentriert i~. Die Zeit des 
F:uchismus jedoch faUt katastrophal, un­
erlcl:idieb aus ihm heraus. Peter Thoss un­
ternimme nun in seiD er juristisch~ Disser­
tation den Versucb zu zeigen, tob die 
nationalsozialistischen Gedanken zum sub­
jektiven Recht der gesellschaftlidJ.en Ent­
wicklung vorgriffene (5.13), ob sich also 
mit einer gewissen sozialen Notwendigkeit 
die Ablösung des liber.Ue.o Privatrecht­
ModelLs durch faschisrisdJ.-aucoriläre For­
Olen heute, ähnlich wie nach 1933, vollzieht. 
Nach einer in ihrer Subrilitit deOl Gegen­
stand bisweilen kaum angemessenen Ana­
lyse der Kritik des subjektiven R.edltS, des 
Privatrechts überhaupt durch nationalsozia­
lisUsche Rechtslehrer stellt Thoss die sozia­
listische der f:l.Sch~isdIen Kritik gegeuüber 
und katomt schließlich über neuere Inter­
pretationen des subjektiven RechtS zu ei­
ner prinzipiellen Differenzierung von So­
zialstaat und Führerstaat. 
Zwei Phasen heben sich in der national­
sozialistischen Reaktion auf den Zusam­
merutoß mit dem s-ubjekriven Redu und 
deOl Priv:lCrecht voneinand~ ab: ~Die 

erste erschöpfl:e sich in praktischen )So­
fortmaßnahmen., die sich in erster Linie 
gegen d:lS kodilizierte PrivatredJ.t richee­
ten; die zweite wandee sich mit theore­
tisch-ideologischen Schriften vor allem 

gegen das subjektive Recht als Ba~ein des 
Privatrechts.c (5.16) Zu den 'Sofortmaß­
nahnlen< z:ihlt Thass personalpoliti.sche 
Pressionen; neue Definitionen der richtet'­
lichen Rolle: ihre Bestimmung durms Füh­
rer-Gefolgschafts-Prinzip; sdtsa.Jtlerweise 
:lUch das >Gesetz über die Mitwirkung des 
Sta:u:sanwalts in bürgerlichen Rechtssa­

chen. vom !5. 7. 1941 (5. j t, H f.). Den 
WiderS"pruch, daß im politischen System 
des Nationiliozialistnus das subjektive 
Recht niebt ausdrüdilich beseitigt wurde -
das >Volksgesetzbuch, von 194L blieb Ull­

verbindlich -, obwohl es doch das Privat­
recht schlechthin bekäOlpfl:e, erklärt Thass 
daraus, daß die traditionelle Privatrechts­
ordnung "uach. autoritärem Brauch fak­
tisch., jedoch ohne die einzelne gesea.liche 
Bestimmung außer Kraft zu seo:en, aus den 
Angeln gehoben Ware (5. L7). Dies geschah 
vorneh.mlich .durch eine d.:n Richtern be­
fohlene Interpretation der Generalklau­
seIne (5. 27), durch ihre Verwandlung 
• von einem Korrektiv in einen substitu­
ierenden Grundsatze (S.75); die außer­
gesetzlichen Maßstäbe, die in ihnen wirk­
ten, gaJc ~ zu fixieren. Diese Aufgabe 
übernahm, in der zweiten Pha.se, die deut­
sche Rechtswissenschaft: es .ändert sich in 
der Tu das gesamte Recht, ohne daß ein 
einziges 'positives, Gesea. geändert zu 
werden brauchtecl. !m Rekonstruieren der 
neuen Legicicnacionen, dogro:uucher Prin­
zipien, welche die Rechtslehrer, deren Na­
men - und nicht nut die - noch heute sehr 
vertraut sind, a.nboten, besteht der größte 
Teil der vorliegenden Arbeit. Eia einheit­
liches Resultat brachte die Diskussion, die 
etwa 1940 verebbte, nicht: Verreidiger des 
subjektiven Rechts (Heck, Hedem:llln, .Blo~ 

1 Cul Scbmitt, Ober die drei Arten des rea.N­
wi$.Scll.Icb.aftJicl:.en OCllken.s, H.>.mburg '9H, 
S. 59 (xic. S. !9)· 
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meyer, Lerunann, Manigk) beriefen sich 
vornehmlich auf Prakcilubilititlcrwägun­
g-en; dorn.i.n.iecend aber war die These von 
der Auflösung des subjektiven Rechtl in 
einer' gLiedschaiUichc::o Biodung< - eine 1n­
terpret:ltion, die begleitet: wurde von einem 
Wandel des Person-BegriJf~ der BetOnung 
des T reue-Ged:mkens, dc:r .Pflicht<, die die 
>Bewegung. io ihrem FUhrer für den 
Volksgenossen in seiner >konkreten Glied­
steIlung. je Dach Bedarf dem >Recht, ge­
genüber 3bgrenzte. 
Während die natioD~rozialisrische Kritik 
:1.m libe~en Privatrecht auf die Einglie­
derung des einzelnen in die Bewegung> mit 
dem Führer als WJlens-Suhjekt, ohne ei­
gene rechtlicbe Genaltungscbancc zielt, die 
Teilhabe des Volksgenossen 3J1 der, zudem 
rassisch bestimmten Gemeiruchaft nur nach 
pflichtgemiäßCllI. Verdienst ihr gegenüber 
zuläßt. wendet sich die sozialistische Kritik 
(A. Menger, K. Renner) gegen die Ver­
schleierungsfunkrion des Formalrech~ er­
strebt eine re:!le Teilhabe aller an den Pro­
duktionsmitteln. Gegen die Legicim.iüt 
der quasi-öffentlichen Gewalt der Produk­
tionsmitteleigner, gegen das subjektive 
Recht als Instrument kapitaliSTischer Wil­
lensmamt stellt sie das Postulat soz.ialer 
Gleichberechtigung durch Erweiterung der 
juristischen Gesr::a.1rungsch~c:e um die öko­
nomische. 
Wie gelingt es aber, einen nicht sozialisti­
smeo., sicb sozial nennenden Rechustaat 
abzugrenzen vom Führerstaat des Natio­
nalsozialismus, wenn heide i.a ihren Wert­
systemen gegen den Iodivid\U.lismus der 
Aufkliru.ng die Idee des Gemeinschafu­

rech~ der Sozialbi.ndung stellen. wenn sich 
in der R.edtudogtnati.k beider Systeme 
solche Begriffe wie >Rechtsmillbrauch, und 
,unzulässige Redmausübung, (Sicbert) fin­
den, verbunden mit einem Anschwdlen 
des Rückgriffs 3uf Generalkhuseln, wenn 

sich eine Idencität im Wandel des Person­
Begriffs zeigt: in der Ersetzung durd1 den 
Volks- oder Rechtlgenossen als >konkrete: 
Güedperson<, wie: in der >Eütisieru.ng, der 
sozialgebundenen Person. 
Wenn :lUch, so Thass, die Verhälmisse mo· 
derner Industriegesc:llichaften cs nirot mehr 
erlaubten, das Aufkliruogsideal des Pri­
vatrecht-SubjektS 3ufrechtzuerhalten 
-Der staatlichen Intervention bedienen sich 
der roz.i.Je Rechtsstaat wie der tot:!le 
Staat natiooalsnziiliscischer Provenienz . • 

(5. (47) -, so unterscheide sicb die heutige 
Kritik aal ölufklärerismen Individualismus 
vom Natlon:luozial..ismus doch dari.a, d:Ul 
jene den Gedanken der ,Kooperation, als 
• freiwilliges Korrektiv am Prinzip der 
Pnv~caatOllomie« (S. 14 x) ventebe. Die 
von Coiog übernommene Fonnel von der 
.KoopeTl1tion in Freihtih l Steilt Thoss 
dem Zwang gegenüber, der unter dem 
Nationalsozialismus dem einzelnen als 
äußerliche Anforderung der Gemeinsduft, 
durch den Pflichtgedanken legicimien, auf­
erlegt wurde. Mit Raiser betont er die 
Wechselbeziehung von persönlichem Dienst 
an der Gemeinsd!aR: und der Pflicht der 
Gemeinschaft eine! sozialen Rechtsst:Latcs, 
dem einzelnen seine Freiheit zu sicbern; 
die freie Entfaltung des eime/nen ia seiaer 
privacen Sphäre soll erST durd:! öffe.nt~ 

lich-rechcliche Normen zur Geltung ge­
hracht werden. Dagegen sei im National­
sozialismus der printe Raum deJ einzel­
nen überhaupt besduänkt worden in einer 
rocllen Organisation> einer unkontrollier­
ten ÖffentlidJ.en Spbäre.. Grundrechte. als 
T ~iU,abeTuhu im Sozialstaat, sollen es 
;lber .ermäglid1en, daß jeder einzelne un­
eingeschränkt sein privates Recht auszu­
üben vermal>. Der Grundsatz der Sozia!­
St:I.aclid:tkeit bedeutet deshalb für das 
Privauc:cbc, daß der Scaat die äkonomi­
schen Privilegien 3bbaut und jedem pri v:t­
teD Recbtssuh jekt gleichermaßeJI. eine mate­
rielle Grundlage verschafft, seinen priva­
ten Raum rechtlich zu gestalten c (5. J 46). 
Der Sozialstaat solle .eine umf:usende Mög­
lichkeit der Selbstverwirklichung« (5. 147) 
schaffen; er habe • als Ausgleich für eiae 
zunehmende EiDgrenzung individueller 
RechtsIDacht die Teilhabe jedes einzelnen 
Olm R.c:ch~erk.ehr zu garantieren" (5.149). 
Thoss kommt zu dem Schluß: .Man kann 
deshalb nicht zu Recht behaupten, der Na­
tionalsozialismus greife mit seiner Be­
schr:i.nkung des sub je kcivc n RedltS einer 
notwendigen geseUschaftlichen Entwick­
lung vor. Du wahre und beherrschende 
Motiv der ~gesprochenen Pline JindC't 

I Helmut Coing, Bemerkungen ~um iiberkolD­
menen Zivilrcd.wystem, in: Vom deUlschen 
zum europiiUch ... Reche. FS für Hans DöJJ~, 
Bd. 1, nbin~en t96}, S.1\-40 (5. }9) -
Coing ,iebt d .... in eine mögliche Komp.lUa­
,ion für d ... Phinomen, .daß mie Hilf. des 
Privatrechu Muhcpolitioneo ausgebaut wer­
cl..., klin".n. in form vo" dauernd ... Groß­
orguW:l.ljonc:D.. 
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.206 sieb im rot".len Machtanspruch des aucori­
tiren Staates. D:LS erweist sich 3n dessell 
Zugrilf auf das Reche des einzelnen.e 

(S. 1481r49) 
Peter Thoss geht VOll zwei theoretischen 
.. Voraussetzungene aus; nidle nur »die 
Disposition der nationalsozialistischen 
Ideologie und ihrer Verfechter, d:u subjek­
tive Recht und mü diesem vor :illern dJS 
vom Bürgerlichen Gesetzbuch gesente Pri­
vatrecht anzugreifene (5. rr) macht er sich 
zum Problem, sondem :lUch "das Verhält­
nis des subjektiven Rechcs zum Privat­
recht sowie zum Bürgerlichen ~enbucb. 
als dessen KernstÜcke (5. n). Und ger.ldc 
seine BeStimmung des subjektiven Rechu 

scheint mir einen encscheidenden Mangel 
aufzuweisen, der es ihm nicht ge.sUctct, 

seinen Anspruch - die AbgrenztlDg von 
Sori.a.l.staat und Führerstaat - einzulösen, 
ohne sich nicht sogleich auf se.iner Ebene, 
der der Ideologiekritik, wie auch auf theo­
retischer, erheblichen Einwänden auszu­
setzen. 
Subjektives Recht, verstanden ili .eine 
gescllscbafl:lich verminelce Größe~ (5. 13), 
bestimmt Thoss unter zwei Aspekren; 
.rechtSformal.. begrei~ er es als .Ord· 
nungsfaktor.; "rechl:Sinhaltl.idJ.. als .Re­

servat der Freiheit des einzelnen« (S. 14). 
.Rechuinhaldich erhilt das subjektive 
Recht also den Zug eines FreiheitsrechtS, 
rechtsformal eine Ordnungsfunktion im 
vorprozessw.1en Raum des Privurcchts . ., 
(S. (0) Daß der Autor aber die recbl:Sfor­
ma.le S~i[e im Grunde :Us dessen prozes­
suale Funktion begreift, e-rweist sich, neben 
dem Hinweis auf ]hering und Thon 
(5.1) f.), bei der Diskussion der Veruidi­
ger des subjektiven RedJ.cs (5.74 ff.). He­
demanns Argument war nämlich; .daß es 
bleiben muß, zeigt jede einzelne Klage vor 
einem Zivilgeridlt, die auf dem subjek. 

tiven Recht aufbaut und aufgebaut bleiben 

muß.c (zit. 5.75) Und Thoss interpre.cierc: 
.Hederuann weist damit a.uf die formal­

ord.oende Funktion des subjektiven Rechu 
hin. Er gibt zugleich zu etkennen, daß cr 
mindestens unter dem rechrslechnischen As­
pekt die Figur des subjektiven Rechts auch 

weiterhin für nOl;Wendig erachtet.« (5. 7 f) 
Auch smeint die Trcnoung von formal -
i.ohalrlich eher nominalisrism, ~1s hinter 
der formalen., »ideologisch resistentene 
Seite .die Wirklichkeit der geswuen bür­
gerlichen RechtSordnunge stehen soll, der-

g~enübcr der »Inhalt der RechtsOrdnung ... 
durc:b. den ZugriIf der nat.ionalsoziOllisti­
schen Ideologie Olufgelösr worden sei 
(5'76). Dadurch, d:J...ß Thrus deo Inba.lt des 
subjektivell RechtS mie dessen Funktion 
idenci.6.ziert, deo Freiheitsraum des einzel­
nen sta:;lufrei. im Privaten zu halten, cU­
mit ledigüch die frübbürgerliche Ideologie 
auffrischt, geht ihm eine Dimension verlo­
ren, die für s~ine Analyse entscheidend sein 
könnte: die sozio-ökonomismc Funktion 
VOll RechtsinStituten. 
Wir können dem.oacb drei Funktionen des 
sub jektiven Rechts unterscheiden: rechts­
dogmatisch eingeschmolzen erfüllt es die 
Aufg:l~ prous,u.a~ ugitimalionen zu 
l.iefem, Ansprüche zu b~gründen (was frei~ 
lich auch schon vorprozessua! möglich ist). 
Neben dieser integrativen FunktioD, eine 
der Konsens-Sicherung, entsprang die For­
mulierung $Ubjekt.iver Rechte ursprünglich 
dem frühbürgerlichen cmanzip:1corischen 
Interesse an einer Beschr:inkung und Be­
recbenbar~it feudalSU2t1icher Eingrüfe; 
sie saUten als M~nscbenredJ.te die Autono­
mie der Wircsdu.ftsgesdlsdlaft ga.raDtieren. 
Diese ksgrtnzungs-Funktion begtej~ 

Thoss als konstitutiv für da.s Moment der 
Rechrssiche-rheit. Die »Wägbarkeit.. des 

Privatredu:s, die sich in der Figur des sub­
jektiven Rechcs verköftlere, sei durch den 
Einfluß des. Nationalsozialismus schwer 
beeinträchtigt worden (5. 31, H f.). Indem 
Thass jedoch auf der normativ~n Ebene 
einer ideologischen Abschirmung der Pri­
vacrechcsgesellschall verbleibt, unterschlägt 
er die Faktoren, die allerem die Selbstän­
digk~it einer durch Tausch verbundenen 
Gese.Llscha1l: von Privatleuten: Warenbe­
sinern mit ,Willensmacht. begründen. 
Subjektive Rechte als .Ausdrudz der Privat­
autonomie (Ull dem Markt setzen die all­

gemeine ,Venräglicbkeic. von fundlungs­

m:u:imen - der' Willkür des einen mit der 
Willkür des anderen. - voraus; damit die 
prinzipieUe Konformität ~iner Mark~e­

seilschaft, die sich selbst recbcssicher zu 
Stabilisieren vermag. Der dispositive Cha­
rakter von Privar(echcssäcun besteht nur 

in einer GeseUscbalt unter solchen Rechts­
gesetzen, die der autonomen Serzung eines 
jeden, am kategorischen Imperativ sich 
disziplinierenden Vernunftsubjektes ent­
stammen können. Die Reziprozität der 
Handlungsmotive gU3Dtien verliißliche 
Prognosen. An den allgemeinen Maximen 
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der Verträglichkeit bemißt sich dann :1llein 
die. :1.usnahmsw~ KonDikclösung durm 
den Stllt, der zum bloßcn Rechesfolge. 
Garanten herabge.sruft wird.. Nur deshalb 
weil die nacionalsozialistisme , Volksge­
meinschatl. kein handlungsf:ibiges Subjekt 
dantellte (5. S4 tf., 66, u. ö.) - die • Ver­
einigung einer Menge VOll Mensenen unter 
Rechtsgc:setzell. war dagegen als homo­
genes GeumtsUbjekt gedamt -, wird die 
Bereinigung sozialer Aotagonismen dezi­
sionistisch :tuf den Führerwillen verlagcrt 
(5. $6). Weil der bpitaüstism organisier­
ten GeseUschatl eine Selbscregul ierong ihrer 
Krisen unmöglich wurde und sie die Re­
geln der Koo1l.iktlösuog nimt in politischer 
Diskussion entfaltete, sondern vom autO­
riücen St:lat geU'enDt blieb, der ihre Steue­
rungnacb partikularen Interessen übernahm, 
kOnntell subiektive Rechte :tuf ihre remes­
ted:!.nisd:!.-prozesruale Funktion reduziert 
werden. Subjektive Rechte, welche die frei 
und rC'Ziprok disponierenden Handlungen 
der Warenbesitzef gleimsam nur 'verdop­
peln, und deren AutOnomie vom Staate 
ausgrenzen, fallen - WCIlIl auch nicht für 
30lfe - gleimerm:a..ßen weg: das Maß sta:lt­
licher Intervention bestimmt sich nam der 
Unmöglichkeit sozialer Selbscregulierung. 
Wir müuen jedodt prüfen, ob Thoss -
auch wenn er den Bereich sozio-ökonomi­
scher Antagonismen nnd die entspremen­
den SU":1tet1en Stouclicher St:lbilisierung 
nimt beruc:ksid1.tigt - noch eine ~innvolle 
Differenz VOn Führer- und Sozialstaat auf 
seiner, prUu.ipiellen, Ebene herausarbeiten 
kann, auf der sich ontologische und nar­
matlve Momente vennismcn. Thoss lißt 
sich bei der Analyse der NS~rdeologic auf 
die Ontologie d~ subjektiven Rechts ein; 
auf das Spiel mit dem "Keru~, der .i.nhalt­
uchen Substanz., "Grnndlage., den .. im­
manenten Schr.inkcn. (5.64, 66, 87 ff., 
u. ö.). Statt das Willkürliche in der Frage 
nach den -Kriterien der Grenze zwischen 
Recht und Pflicht. (5.88), dem Verhältnis 
von Rechts-Substanz nnd :':ußedimer Eiß­
grenzung durm Pflichten a1s solches zu 
durd:!.scbauen (und nicht nur deren faschi­
stismc Verwendung), veI"Sllcht er selbst 
Prinzipiell zu formulieren, die d= in du 
Eotgegenserzung vOn ,.äußerem Zwang~ 
und .FreiwiUigkeie~ enden. Mit Raisers 
~schaukel von Pflicht der ,Rechtsgemein­
schaft. und paimt des einzelnen ihr gegeo­
über k:uJn man sich Dimt sinnvoU vom 

Nationalsozi:dumus abgrenzen, weil teit 
solchen Formeln, :luf norm:uiver Ebene, 
aktuelle Anwendungsprobleme sim nicht 
lösen l3.5:len und weil auch keine dienre­
tisme Analyse e't"IVa5 d1mit anfangen kann. 
(Bei L:uenz wurde dem einzelnen im 
.Band der Treue. übrigens auch seine 
.Ebre. gewahrt (5. 49)). Der trauee ,Ko­
operario1lS<-Ged::mk.e Coings steht zudem 
selbst unter Ideologleverdacht. Ohnehin 
heiße ja mit Coing den F:l.SdUsmus kritisie­
ren, einen Kauz nach Aehen tragen. 
Mit der GegenübersteUung vOn Zwang 
und Freiwilligkeit verstellt sich Thoss den 
Zugang zu differenzierten Sanktionsme­
manismen, Lnstituciona..lisierten Verh:1ltens­
erwarrungen und Formen. der Veri..nnc.rU­
chung sozialer Zwängel. Welche Bedeutung 
heute etwa Pri vnisierungs-Tendeazen für 
eine SelbStdisz.ipUnierung. und eben nime 
für eine .freie Entfaltung., zukommen 
Itönnte. geht dadurch verloren, daß Th05$ 

Teilhaberechte aUein als Garanten der 
Subrucenzsicherung im pri'l)IICl:n Remts­
verkehr versteht (s.. o. zit. S. 146). Daß er 
d.:Lbei von der Bedeutung d~ Grundsaues 
der Sozialstaatlich.keit "für das Privae­
rcdit~ spridic., ist entweder tautologisch 
(daj PnV2tremt kennt nur daj private 
Remusubjekt) oder, da aum er nimc mehr 
die herkömmliche Tren.nung von öffent­
lichem und priv:l.tem Recht akzeptiert 
(5. 1471148), Ideologie: die Fixierung des 
Subjekts im Privaten, das längst von öf­
fentlicher Relevanz ist. Statt Teilhabe­
recht - und d:lS wäre die vierte, bistorisdl 
norwendige Funktion - als Rechte der po­
lirismen Wtllensbildung, die im ökonomi­
smen Bereim ansetZte, zu interpretieren 
(Abendroth wird ganz unzureimend refe­
riert, S. 146), legitimiert er allein die freie 
Entfaltung des einzelnen in seiner privaten 
Sphäre - zu Reche nur damit, daß im Na­
tionalsozialismus selbSt .ein subjektives 
Remt auf ein ungestörtes Privatleben. 
(5. ns) :a.ngegri1fen W"1..Irde; zu Unrecht 
aber darauf be:sdtcinkt, weil im National­
so:cialismus dieser Bereich in einer unko~ 
trollitTtm öffe-ntlldml Sphäre 30ufging 
(S. 148). Beachtet man die Unterlassung 
einer Analyse privatistischer Inccgrations~ 
memanismen., so gewinnt ein zentraler San 

~ Beispiels .... eise solche, die en=ben, ",un 
man genötigl: ist, sieb in einer Di"'e~ation 
dureb Ziute eu,= kauzigen Guud.~rs ab­
'twiebern. 
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208 von Thou eincn anderen Stellenwert:: 
• Dem N:Hion;J$Ozialismus _ .. gerät noch 
zum Zwang in den äußersten Winkelo der 
ehern:lls privaten Sphäre, was er durchaus 
dem Trieb des einzelnen, sich selbst zu be­
h:lupcen, überlassen könnte .• (5. 142.) In­
ternalisierte Zwinge ersparen den offenen 
FaschismlU. 
Vage, sozialpsychologisch unausgewiesene 
Prinzipien - Zwang/Freiwilligkeit - er­
lauben es nicht, unproblematisch eine Dif~ 
fercnz zwischen der oacionalsoziali.scischen 
und der beurigen Epoche aufzuzeigen, die 
gar, selbst vor Verabschiedung der Not­
standsgesene, noch rechtfenigte .d:lS Ver­
trauen auf den Fortbestand demokratischer 
Verbälrnisse, die den einzelnen und sein 
privates Recht nach rechtsstaatlichen 
Gruodsärzen schützen.. (5. 1.18). Sowohl 
die ontologische Reduktion de;s sub jekciven 
Rechts, wie auch der bornierte, juristische 
Normauvismus bei des.sen Betrlchtung 
verschließen vorgingig den Zugang zu 
einem Problem, das einer soziologischen 
und rustorischen Analyse bedürfte. Sie 
bätte ;l.uszugehen VOQ einer roUentheore­
tisd!en ObeTSenung der Kancscnen Privat­
remts-Konzeption, über Ma.rxens Waren­
besiner den W:l.Odel des bürgerlichen 
Rechts zu zeigen; sie könnce nicht :lbstra­
hieren von ökonomischen Widersprüchen 
und Sl':Lad.ichen Integrationsversuchen - die 
Entwidclung des Arbeits- und Wirtschafts­
rechts ist d.ie reale Kritik des subjektiven 
RechtS; sie könnte auch niebt - und gerade 
bei historischen Vergleichen von Fasdlis­
mus und westdeutscher Nachkriegse~rwick­
lung - absehen von der rustorischen Aus­
gangslage vor 1933- Thoss aber meint, daß 
eine historische Betrachtung der Situation 
vor 1933 .etwas zurück.ueten. könne, .-als 
zumindest unter dem rechrstech.nischen As­
pekt das subjektive Reche beute im Bür­
gerlichen Gesenbuch gleich bedeutend ist 
wie damals. (S. 13)' Zumindese. 
Das Buch ist, auch wenn die Buodespriif­
stelle durch den Titel aufmerluam werden 
soU ce, von i.hr keinesfalls zu beanstanden. 

Hilben Rauleuthne1 

jürgen Baur7UJn7I, Strafrecht - Allgemeiner 
Teil, J. Auf/., Gieuki7lg, BiElefeld 1968 . 

736 S. 

BaUJUann, der publizitäcsfreundlichste un­
ter den Alternarivenewurfs-Professoren., 
ise ein Lieblingskind derer, die einer auf 
APO-Abwege geratenen Jugend weism2..­
eben wollen, eine auf Reformetl bedachte, 
akademisch gesittete Kritik bLeibe doch 
nime ohne ihre Wirkung, gar so schlimm 
könne es also um umere Gesellschaft niche 
bestellt sein. Dem läßt sich nicht kurzer­
hand widersprecben. Wer leugnen woUte, 
daß gegenüber dem bestehenden Zwtand 
und dem RegierungseotwUrf die Tendenz 
des Alrernaciventwurfs, den Bereich der 
Str:lfbarkeic (be$onders im Sexualscraf­
recht) einzuschränken, oder die Forderung 
nach einer Reform des Strafvollzugs einen 
Fortschrin bringen, sente sich leime los 
Unrecht. Angesichts der unmittelbaren Evi­
denz dieser Fakten hat die Kritik es schwer, 
sie muß auf die Oberzeugungskraft der 
Reflexion bauen. 
In Frage gestellt werden muß bereits das 
Inseitut der Suafe selbst. Ob die Strafe ge­
redltferugt ist, hingt ab von der Frage, ob 
der Straf titer für seine Handlung ver:mt­
woruch gemache werden kann, vom Pro­
blem der Willensfreiheit also. Schon a.n 

dieser Scelle aber brich t unsere Seraf rechts­
lehre die Reflerion ab. WiUensfreiheit und 
Deeerminiertheit werden einander als ab­
strakte Alternative gegenübergestellt. Auf 
die Frage, ob der Mensch frei isr, gibt es 
für sie nur d.ie Antworten ja oder nein. Da 
die Frage sich empirisch nicht entscheiden 
läßt, wird sie dem persönlicben Bekenntnis 
über:mtworcet. Baumann legt für seine 
Person ein forsches Bekenntnis zur Freiheit 
und damie zur Strafe ab (§ 8 I 3)' Als Al­
ternative dazu bleibt im Verscindnisbori­
zont Baumanns nur der Weg, auf der Basis 
des Determinismus den Menschen .überzu­
determinieren., sei es durch die Strafe, sei 
es durdt ein Maßnahme- und Behandlungs­
redtt. Dies lehot Baumann (mit Recht) als 
lnhum;tn ab (§ 8 I 3, § 13 III 1). 
Die Ausgaogsd:ueo in Ballmao.ns Gedan­
kengang, das starre .enrweder-oder. von 
Freiheitspostulat und Detenninismuschese 
sind aber nicht - wie Baumann wohl 
glaubt - naturgegeben, sondern das Pro­
dukt einer falsch isoüerenden BegriJIsbil­
dung. Baumann setzt d.ie Wille!l.$frei.heit 
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abstrakt den ebenso absrrakt gefaßten kri­
minogenen Fakt~en (die er an sich 
dLU"chau.s anerkennt) emgegell- D;u Ver­
hiltnis zwischen beiden bleibt dunkel. Die 
Summe :zller bekannten kriminogenen FOlk­
toren macht nod:. nicht da.s Verbrechen. 
zur ErkJäru ng des unerklärlichen Restes 
muß bei B:l.umann der menschliche Wille 
emspringen (S 8 I )1 . Ober das gaue 
wölbe sich eine Meuphysik., in der es abUl­
lute Werte gibt. durch deren Realisierung 
die Menschheit zu Gott aufwärts srreb~. -
Die ziinlüge Ph.i1o~ophie hat indessen die 
Positionen, auf denen unsere Strafrecnts­
philosophler beute Doen Wadle hliten, 
SchOD längst verlassen. Soweit die Ph.i1oso­
ph.ie nidlt ihrerseitS den Anspruch auf 
Reflexion aufgegeben bat, hat sie den Ver­
suen aufgegeben, die Freiheit als eine ab­
makee ph.i1osophisdle Kategorie zu f:wen i 
zugleich. hält sie aber den ~danken an 
Freiheit feW. Wem es beute im Ernst Ulll 
Freiheit gebt, muß sie als geschichclich-ge­
sdlsch~iche Kategorie begreifen. Freiheit 
darf nient als rneraphysiscbcs Postulat über 
der empirischen Wirklichkeie angesiedelt 
werden. sondern muß der Narur und den 
qU;l.5inat'Ürlich verfestigten gesellsch21tli­
chen HerrschaflssU'llkruren konkret m hi­
storischer Praxis abgerungen werden. Eben 
d:uum kann aber auch dieser politische 
Freiheitsbcgriff n.i.cb.t in einem wied~um 
nur theoretischen Gegenmodell entfaltet 
werden. Start dessen soll hier versuche 
W'erden., seinc analyrisenc Kult in eiDer 
Keitik der Konsequenzen des unpolicisch­
liberalen FreiheitsbegruFs' . im Strafrecht 
BauID.anns zu erweisen. 
Baumann g;ilt die Frciheit viel So gesteht 
er großzügig ~dem Me-nscb.en. die Freiheit 
zu. straff:illig zu weJ'den'" Doch wenn der 
Mensch als ~Straffälligerc vor dem Richter 
steht, ist es für die: Freiheit schon zn spät. 
Die BaUIDannsche Freiheit bewähn: sich 
allerd.i.ngs auch noch in dic:.!er Situation: 
~Der aufrec:bte Mensch. .... ird lieber die 
durch das Gesetz ihm zugedachte, als die 

I Ba=. Der Sdlludged..a.oke im beurigen 
S0'2fred:.t und VOQJ Sinn naadimen Sua­
fel1S; in, Kleine Streitschriften zur Srnf­
remtsform, 196$. S. 'H ff'. (5. r~J). 

t Bauma.nn • .Einführung in die RedluwU.en­
,mall:, 1967. S. J. 

~ Vgl. AdoMlo. Negati.,. DiaJoktilt. 1966. 
S. 109 If. Den., Scxu:U",.bw UJld R.echt 
hcule ; in: Ei.oSCitfe. 196'), S. 99 ff. 

• Der Schuldgedwe ...• 1 . ... 0 .• S. J $7. 

ihm dux-ch den Rlcbter, einen irrenden 
MelUchen. auferlet;te Strafe hinnehmenc 
(§ 9, l). Soweit sich. Baumann hiermit ge­
gen • jede Enifhungsspekulation bei der 
StrafZUlnefrung_ weode~. ist ihm zuzu­
stimmen, eben.f:ill.s wenn er dagegen pole. 
misiert, daß der Täter ~wie eine zu =nde 
Ware. beb.andelt wird'. Aber BalUllann 
verschanzt sich und sein Tatnnfrecht auch 
bier hineer den falschen Alternativen.. Pie 
Psydtoanalyse lehrt UDS das Modell einer 
Ther:l.pie, die gerade auf Identitätsgewinn 
des Patienten abz.ielt' . Sie erweist aIler­
d.ings auch, daß eine • Behandlung •• die 
erst :un Einzelnen ansetzt, bestenfalls zur 
nach.trigücben Bewä,ltigung des erf:J.hcenen 
Leids durch d~ssen intellektuelle Rekapitu­
lation fUhren kann. Eine humane Verbre­
chensbeidmpfung müßte die repressiven 
5oz.ialen Verhältnisse :indem, durch die 
Menschen :zu Verbrechern werden. - Ver­
brechensbek~mpfung durch eine vernünf­
tige Soualpolitik forden: indessen auen 
B2.Ulllann (§ 8 I J). Aber er erfaßc die Ab: 
hängigkciten der Individuen von den ge­
sd.l.schafUichen Veraältn.U~en nur sehr 
vordergründig. $0 wundert er sich stellver­
treteod für v. Liszt darüber •• d:t.ß soziale 
Entwurzelung keineswegs zu hÖb.eren Kri­
lIlinalicä.cszi1fern führt. s (vgl. S 8 I J)' 
Seine mangelnde Einsicht in die tiefenpsy­
enologisch komplexe Motivation, die zum 
Vubrechen füh.n:, münzt Baumann hin­
wiederum um' in eine Argument für .die 
Möglichkeit deJ' selbscven.newordich.en 
Entscheidung über Gut und Bö~~ . Er fähre 
fort: ~Auen dem unglüclilich Veranlagten 

,und dem. der ungünstigen souologischen 
~gebenheiten ausgesetzt ist, ist die Auf­
gabe gestelle., die$e seine Veranlagung zu 
überwinden und mie diesen äußeren Ver­
hältnissen fertig zu werden. Er hat die 
Wahl. ob er seinem Gewissen oder aber 
den dringenden Indikationen folgen will. 
(ebd.). Ein gutriruien:en VerhältOisscn ent­
st:Ullffiende.r Täter wie etwa Baroen kann 
demnach nur als ausgemachter Böscwient 
gelten, der mie Fug und Reche der ver­
dienten Strafe zugeführt wircl 
Freiheit k.ao..n nur in der Weise verwirk­
lient werden, daß die geseUscluftlichen und 

I.bd. 
I .bd. S. lH. 
I Vgl. Habccma.s. ErkenllaW UDd In •• rcol., 

1968. S. 161 ff. 
S D<r Smuldgedwe ...• :w..0., S. r4J. 
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2.10 triebpsychologischen Abhingigkeitell, de­
nen das Individuum bis in seine vermeint­
lich autonomen WillensemschJüsse hinein 
unterliegt, begriffen werden und die Ver­
bältnisse, die jene konstiruieren, bewußt 
veränden: werden. Indem Baurnaon det\ 
Menschen F reihe;t abstrakt zudiktiert, 
blockiert er die Einsicht in ihre reale Un­
freiheit und bindet sie an ein Strafrecht, 
das in ~inen Auswirkungen schon auf die 
Cbaraktergenese (. Androhungsgeneral­
prävenciona) den WidemJ.nd der Indivi­
duen gegen Unterdrückung bricht'. Bau­
mann ist in der derzeitigen Strafrechtslehre 
der entSchiedenste Verfechter eines Tac­
(Start T:icer-)strafrechtS. Gegen eine stär­
kere Beachrung der Titerpersönlimkeit hat 
er Bedenken .solange man nicht zu boffen 
wagen kann, dcn über den Willen und die 
Seele gelegten Schleier zu hebene (§ 9, 1). 
Daß Baumann hier in die Sprame des Ta­
bus verfiUt, ist verräterisch. Allen verba­
Jen Konzessionen an die empirismen Wis­
senschaften vom Verbremen zum Tron 
will er letztlich den über die Seele gelegten 
Schleier nimt gehoben wissen. Eine rest­
lose kriminalätiologisme Aufktirung der 
Tat sei nicht wünschenswert, .da eine der­
artige Ermittlung die Würde der Person 
des Verbrechers beein1:riichtigt, seine Wil­
lensfreiheit in Abrede stellt ... e!O. Die um 

des FreiheitsposculatS willen aus dem Ar­
gumentationszusalIl.Olenhang verdrängte 
crnpirisme Unfreiheit wanden: :aber ruDtet­
rüdu - nun apologetisch verkJärc - wieder 
in das System ein. 
Baumann beschreibt zutreffend die sozia­
len Zwangsmechanismen, kraft deren das 
Strafrecht seine Geltung behauptet. Die 
Androhungsgenc.-alprivention srune sich 
auf ~d.as in langer Kulrure.ntwick1ung ge­
wachsene, weitgehend mit dem Sitten ge­
sen übereinsrimmende Strafremc. Bei ihm 
verbindet sich das im GeW'i~cn vorhan­
dene Untersmeidungsvermögen zwismen 
Gut und Böse, die Gewissenshemmung des 
Bösen, das als Kind von den Eltern und 
Erziehern erlernte Untersmeidungsvermö­
gen, die anerzogene Hemmung, mit dem 
Wissen um E~nz und unverbrüchliche 
Geltung (des Strafret:htS}c (§ 3 Ha., aa.) . 
• Sinengesetzc und "Gewissene sind der 

• Duu Baci.., Reform du Scxuals.rafrecbts; 
i..Il: Ktitik der Str:drecbcsreform. '968, 
S. 9$ ff. 

10 Der Sd:tuldgedo.nke ... , "'.:0.0., S. '54. 

ideologische Ausdruck des Leids, das jede 
Generation der nachfolgenden in der Er­
ziehung zufüg.. Da Baum~n den mythi­
schen Zwang des von den Anfangen der 
Menschbeit bis beute untergründig sich 
fOrtzeugenden Terrors nicht durch Refle­
xion bricht, serzt sich bei ihm die Abhän­
gigkeit von der Archaik fore bis in die 
Begriindung der Strafe selbst hinein. Bau­
mann ist Anhinger der absoluten Straf­
theorie. Vom Vergeltungsgedanken dist3n­
ziere er sich zwar verbaL seine Sühnekon­
zeption ise aber im Grunde nichts anderes 
:lls ein subjektiviertes Vergelrungsstr:lf­
rechtll. Bawnann stellt selbst sein Straf­
recht in einen ausdrückümen Zusammen­
hang zu den armaischen Ursprungen der 
Strafe. Strafe muß sein, denn • J ahrtau­
sende VOr uns haben die Erfahrung ge­
macht, daß auf Sünde Buße folgen muß.. 
Daran können. auch naturwissen5Cha1l:lime 
Erke.nntrusse der Neuzeit nicht vorbeige­
hen. Der Mensch ist mit einem Gewissen 
ausgestattet und dieses Gewissen fordert, 
daß Schuld gesühnt werden muß«!!. Gegen 

alle neuzeitlichen Säkularisierungstenden­
zen insistien Baumann auf dem sakr<llen 
Wesen der Strafe (§ 3 ur ~) - und hat da­
mit in einem verzweifelten Sinne reche. 
E$ kaD..D hier nicht untersucht werdeD, wie­
viel Magie allein schon in dem dreiStufigen 
Verbremeosaufbau steckt. Baumano selbst 
verweise aber auf das Moment der Zu­
fallshaftung, das in den Fahrlissigkeits­
delikten (akUt bei den Verkehrsscraftaten) 
steckt, und das allen Versuchen, das Straf­
recht durch das Schuld prinzip zu rationali­
sieren, eine Grenze setzt (§ 10, I b). 
Die Aufklärung jst in der Strafremcslehre 
auf h:z.lbem Wej;e stehengeblieben. Die Last 
der unbewälcigreo archaischen Relikte wird 
dem seraWmig gewordeneo Einzelnen auf­
gebürdet. .Er muß sein begangenes Un­
remt sühnen. Der Täeer soll selhst durch 
Aufsicb.nehmen der RechtSfolge für seine 
Tat die verletZte Rechtsordnung wieder 
versöhnen, er soll möglichst durch einen 
inneren Akt der Einkehr und Selwtbesin­
Dung die Notwendigkeit der Strafe be­

jahen, mindestC'D.S zur Einsicht der Nütz­
lichkeit :lIlderen VerhaIrens gelangen c (§ J 
Ir :l.b, bb). Um vom Tater angesichts der 
unmenschlichen Verhältn.is:sc unseres Straf-

n VgL ebd. S. ! H ff. 
~ Ebd. S. 1$6. 
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voUzugs einen inneren Akt der Einkehr 
und die Bejahung der Str-:lfe zu fordern. 
bedarf es eines für uns Dimt mehr o:och­
vollziebbaren Zynismus. Freilim leitet 
B:lUlDann aus der Slihnekonupcion auch 
Forderungen für eine Reform des Straf­
vollzugs ab, deren Verwirklicnung bömsc 
wiinsdJellSWert ist", Aber BaUDlann wen­
det keinen Ged:mk.en :l.O die politischen 
Bedingungen, die einer solchen Reform 
elHgegenstehco. Er ereifert sich statt dessen 
gegen die niedrige Gesinnung einer Ge­
seilschaft, in deren Augen die Gefängnis­
strafe ein Makel ist: »BeS'traA: werden rei­
nigt nicht, sondern b~chmutzt! Welche 
Verkduung und welche Kußerlichkeit der 
Bett:l.chrung! Erklärbar wohl nur aus dem 
Mißtrauen des Mensmen gegen sich selbst, 
gegenüber der eigenen Möglichkeit innerer 
Einkehr und Wandlung, eine Frucht me­
chanistischer und materialistischer Welt­
auff:I.SSUng" (ebd.) . Wenn Baumann, statt 
sim in einer Empörung, die ihn nichts ko­
Stet., zu ergehen, erw3.$ mehr sidi UDl die 
Einsichten der Sozialpsymologie kümmer­
te, wüßte er, daß die lI.cbtung des Srraf­
!liters durch die Gesellscb:l.ft die Kehrseite 
eben jener an anderer SceUe von ihm so 
gepriesenen .anerzogenen Hemmungc ist. 
Die Strafe 3n dem, der die durch das .Sit­
tengesetZ" geheiligte Re<:huordnung ver­
letZt hat, befriedigt die Vergelruugswiin­
,che, die von den um dieser Ordnung 
willen verdrängten Triebettergie.tl gespeiSt 
werden. Die Berichters'ucrung der Massen­
presse über die Sensationsprozesse (und 
c:W sind gerade die, in denen mit de~ 
Recht auch die gute Sitte verletzt wurde) 
erweist jenseits aller Stralrechtsideologien 
:l.ugenf:illig die reale geseUsmafUiche Funk­
tion der Strafe. Es geht d:uum, den Men­

schen den Respekt vor der Gesellschaft wie 

U Ob sic:h die red>tspolitischen FordtTWlgen 
Bautn:uuu wirlr.lich aus seiner S\i.hne.lr.onze?­
UOll ableiten lauell, ist allerdi.ogs zwe.ifel­
bUl:. Du Süb.aegecl..>..D.ke iSt ja gerade der 
ideologi.che Hinte~nd des traditionellen, 
den T:iter isoLieralden Stnfvollzug, ('Ogl. 
Th. HoftnaDll. Die Zeit VOlll 11. 1. 69, S. 
69). Daß .ici!. bei Baum..ann pIOgressiv~ und 
fC2ktionire Elemente cigenriiailidl verbin­
d"", erklin sich wohl daN.w. daJ!. er d", 
Problem eines Th<Ori ... pr-ais-Verminlung 
nidlt edaßt bat. Die • Thenrie. bleibt bei 
Baumann btke!lJ1mi.ho.ft ulid damit unVer­
bindlich, d"" .K.onkretec ergibt ,id:! aUJ der 
lntuinoll ulid i.t damit %uf"allig. 

sie ISt einzubleuen, und das in ihr ange­
staute Potential an Aggressivitä.t zu ent­
poliwieren. Unser Strafrecht bckrifl:igt so 
stets von neuem die Mentali't:it, U:lft 
derer die Menschen äußerlim und innerüm 
un frei bleiben. 
In Baumanns Strafrechtslebre tl'e~n diese 

(von ihm selbst nicht durchschauten) Zu­
sammenhänge deutlidler hervor als bei sei­
nen vorsimtigeren Kollegen. Liberale F rei­
heicslehre und repressive Pr=is sind aber 
nicht erSt bei Jürgen Baumann ibre Mes­
allianz eingegangen. Unser Stl'afrecht kon­
serviert nur den Widersprum, der von Be­
ginn an den bürgerlichen Freihe.itsbegrilf 
strukrurierte. Das geschichtliche Interesse 
des BlirgertllUlS, kral\: dessen es sich von 
den feudalen Bindungen emanüpiene, 
stieß iluf seine Grenze, wo die reale ~­
terialisierung von Freiheit die sozio-öko­
nOOlische Basis des Bürgertums gefährdet 
hiitte. Die gesudlte »gemeinsame Formel 
für Freiheit und Unterdrückung cl', sdJien 
in der Philosophie K::t.nts gefunden zu sein, 
Die verhängnisvollen Folgen jedoch, die 
Kants Trennung der Freiheit vom empiri­
schen und ihre Ver:l.Dkecung im intelligib­
len Subjekt für die Wirklichkeit der Frei­
heit zeitigte, sind schon oft aufgezeigt 

worden. In den ;uriscisd:len Lehrbüchern hat 
die sirtüche Autonomie indessen als Phrase 
bis heute überlebt. 
Dadurm, daß Freiheit n~r als abstrakt­
metaphysisches, nicht ::t.ls konkret politi­
sches Posrul:oc gefaßt wird, ist unsere ganze 
Strafrechtswclt verbext. Der Student, der 
sich' von Baumann in c:W Strafrecht 
einführen läßt, gerät in ein unter dem Zau­
bersTab des Tatstrafremts entarnes My­
stagogium. Im armaismen Bann des Sühne­
gebotS !:l.viert die Verbtecbensbekämpfung 
mit fataler Notwendigkeit l.wismen der 
Skyll;J. eines unbarmherzigen Strafremts 
und der Charybdis eines den Menschen 
vel'dinglichenden MaßnahmenrechtS, beide 
aber fordern unentrinnbar ihre Menschen­
opfer. Unter aU den Med.iz..irunännern, die 
in unseren T:1gen auf den LehrstÜhlen des 
Strafrechts ihr Unwesen treiben, ist Bau­
mann zweifelo! derjenige, der am best.ell 
zu trommeln weiß. Kein anderer versteht 
es so gut wie a, seine Zauberlebrlinge 
bÜJld zu machen für das Unheil, d.a.s auzU-

U AdorDo, Negative Di:a.lel!.tik, S. 211. 

~II 
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.21.2 riclHen, in unserer Gesellschaft ihr Beruf 
sein wird", 

RAin~r Edurtz 

Kritik der Noutandsgesecze. Kommencie­
rung~n. Mit dem 70:t der Notstandw~r~ 
fassung. Beiträge "IIon Dieltr Sceru/. 
Roderich Wllhsner, QItO Ernst Kempen, 
Reinbard Hoffmlfmn, Hans Hamann 
Emme/ius, Jürgen Seifert, Joachirn PereIs 
lind Peur Römer. Frankfurt am MaJ'n 
1968, 219 S, 

Allen Beiträgen dieses Biindcheos der edi­
tion suhrkamp liegt eine genauc., spezifische 
Detai1.ken.nrnls der NotStmdsgeseezgebung 
und der juriscischen Probleme vorausge­
gangener .. Kommentierungen. zugrunde. 
In dieser Rezension soU daher auf eine 
Reibe von Punkten aufmerksam gemacht 
werden, die die po/jeisau Dimension der 
Materie berühren, zum3.l man überhaupt 
beim Lesen der Beiträge den Eindruck ge­
winnen kann, als '>rÜrden Fragen .politi­
scher, nicht rechtlicher N:Hur. (S, 101) aus 
nicht dargelegten Gründen bewußt ausge­
klammert. 
Das angewandte Verfahren der »Kritik 
der Notsrandsgeseae« ist, wie Jürgen Sei­

fert es grundlegend 1965 formulierte, nach 
wie vor eine .. Kritik., die nid::tc bei allge­
meinen Deklamar.ionen stehen bleibt, son­
dern ins Detail geht und die konkreten 
Gefahren aufze.igt, die mit den Plänen der 
Bundesregierung verbunden sind.', ein Ver­
fahren, das in drei, in der Analy~ durch~ 
a\l$ versc:hrinkten, aber hier zu isoüerer~ 
den Stufen aufgebant ist. Sieht man von 
den .. entStehungsgeschichclichen. Einlei­
rungen in Bezug auf die Gesetzestexte und 
den Gesamtkomplex ab - dazu soll weitet 

.. Anmerkung dcr Redaktion: Diescr Aufsa.tZ 
erschien (mit geringfügigen Abw.ichllDgcn) 
in deI" Tübing~1" Sludencenze:irong -Nomen. 
(Nr. 87/88 Ja.nIFebr, 1969)' Ptof. Baurn=n 
beantr2gee SegUi d,~ be,den Schluß":ne eino 
einstweilige Verfügung beim LoG Tübingen, 
die jedoch abgclchel wurde. Prof. Baurunn 
legte <bgeg~n beim OLG Srungarc Beschwer­
do ein, obwob.l der Vuvieb der Notizen 
iDl:wischeo .... egcD Vergehen.s gegen ~ 90'" I 
ZifF. ~ StGB verboten worden w:u (du 
Ti«dbild zeigte ein H"l!lCC!"teil auf ,chworz­
roc""ßoldenem Grund). Nach.ultl die ße­
lchwecde nach über einer Woche DOch nicht 
bcschieden war, nahm Prof. B ... um~1lQ seinen 
An !rag l:U rück. 

1 Jürg~ Seifere, Zur Noue2.Qwdiskwsioll, in: 
neue MrÜo:, Nr. 28, Febru:u 1965, S. S. 

unten noch ecw:u gesagt werden -, so be­
schäftigt sich die Analyse zunä.chst mit den 
einzelnen Paragraphen, um sie durch 
lnterprecuion i.rrunanenc zu verstehen 
(I. Stufe). Zugleich oder darauf folgend 
wird dargestellt, welche Handlungsspiel­
rä.wne der Bundesregierung (und anderen 
Exekueivorganen) in welchen Siruationen 
und un«:r welchen Voraussetzungen s0-

wohl gegenüber den Ländern und Gemein~ 
den als auch gegenüber den abhängigen 
Lohna.rbeitern einschließlich den Angestell­
ten, wie auch gegenüber dt;n Selbständigen 
in der gewerbLid::ten Wirtschaft. in der Ver~ 
kehrs- und der l:I.ndwircscha1l: und gegen­
über sonstigen Personen durch die Nonnen 
der Nocstand.>gesetzgebung eröffnet wur­
den (2. Srufe). 
Dabei wurde aber in keiner Weise insbe­
. sondere bei der Behandlung der' einfachen. 
Nocscand.>gesetze unrersucht, we1d::ter Be­
troff eohe! tsgrad für die vusd::tiedenen ge­
sellschafllichen Gruppen jeweüs ferutel1bar 
ist, was freiJich eine po1irische Analyse des 
Verhiltrusses der verschiedenen Gruppen 
zueinander und zum Staat voraussetZe, um 

dann beispielsweise die jeweils vorhande­
nen oder fehlenden Paragraphen zur 
.Mitwirkung von Vereinigungen cl in ihrer 
unterschiedlichen realen geseilscha1l:lichen 
Bedeutung analysieren zu können, W:J.S in 
dem Bändchen niche versucht wurde. Wie 
bedeutsam diese Problematik ist, wird 
kbr, wenn man sich vor Augen hält, daß 
beispielsweise der Bundesverband der 
Deutschen Industrie (BDI) bei der NATO­
Seabsrahmenübung FALLEX 66 auf Ein­
ladung des BMVtdg mit einer Delegation 
beteiligt war, wobei ~nebeJl Grunds.a.tz­
ft:l.gen vor allem die nod::t verbleibenden 
Mögüch.keiten der Umstellung und Fort­
führung der Produktion, der Verlagerung, 
der Instandsenung, des Verkehrs, der 
Energieversorgung, des Arbeicskräftepo­
tencials sowie der Sabotage und Sicherheit 
in den Betrieben erörtert. wurden1 mie der 
lakonischen Schlußbemerkung: »Es zeigte 
sich die Notwendigkeic einer künfligen 
engeren Zusammenarbeic zwischen militä­
rischer Führung, Verwaltung und Wirr­
sdu.ft, wenn diese auf uns zukommenden 
Fragen sinnvoll gelÖst werden sollen. -

! vg]. S§ (0 WSG, 12 VSG, /4 ESG; kein ent­
sprechelldc:r P:uagt:l.ph iJlI ASG. 

l Mitteilullgc.n des BOI, 14' Jg. 1966, Ne. 11, 

S. S. 
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Problemlösungeo gegen Streiks und De­
monstrationen, die der Obuog als )Kriegs­
bild, zugrunde ge!e~en habeIl', we.shalb 
diese Obuog im Tiicigkeiuberiche der Bun­
desregierung 1906 iIr. Res.sonbereich des 
BMI unter .SorucLgen Polizeiangelegen­
heiten. r3.ngierte-l. 
Ne~n eine Analyse der normativen Srruk­
euren der Gescnömatcrialien bäcce eine: 
Analyse der Sozial- und der lnteressen­
scruK.tUr sowie der in~titUcionelleo Scruk­
!;Ur der Gesellschaft zu tceten, die sich z. T. 
in deo Gesetzen oormariv niederschlagen. 
Hierdurch härten in der auf juri.st.ische 
Details beschränkten An:llyse durchaW' 
uoch mehr ge:!ellschalUich IlD.d politisch 
äußerst bedeur:same Dec:1ili her:l.usgearbei­
tee und in einem neuen Zus.:a.mmenhang 
interpretiere werden können. Zugleidi 
hälte das Ges.erzeswerk im Hinblick auf 
seine konkreren Anwendungsmöglichkei­
ten mit verschiedenen möglichen Kriegs­
bildern konfronüerc werden müssen, Ulll 

die politische ZielrichtUllg d~e1ben deut­
lieb herauszuarbeiten. Es sind oimlid:i 
zahlreiche Kriegsbilder denkbar, die eot­
weder aus miütiJ"scrategischen Gründen in 
einem nUlicäris<h ausgetragenen West-OSt­
Konilike in Europa kaum möglich sind 
(~B. konventionelle Luftkriegsbilde-r), oder 
die zwar nach dem Stand der Wwencech­
n.i.k möglich sind, bei welchen aber d3.S 
Instrumentarium der NOtStandlgesene 
völlig wirkungslos bleibt (Acomkriegsbil­
der). Ab einer bestimmten Eskalacions­
srufe konvencioneller Kriegführung sind 
bewaffnete Selbstschunekheiten in Be­
trieben und Behörden - für die Bewaff­
nung von Beamten und Angestellten voo 
Bundesbehörden sei auf § )) des neuen 
Buodeswaffengeserzes verwiesen - als In­
strumente der Hernebenden niche mehr 
sinnvoll; dennodi werden sie - nunmehr in 
verstärktem Maße IlD.d zugleich mit neuen 
organisacorischeo Oberbauscrukruren - in 
_erweitereer .. Form aufgebaut. In diesem 
Zusammenhang wäre im übrigen eine Dis­
kussion über bezeichnenderweise niebt vor­
liegende Schutzbau(gesen}konzept..ioncn 
wenvoll Daß diese Probleme in dem 

, vgl. Der Spiegd, lt. Jg. v . 6. H. 1967, NT • 
.. 6, S. H (. 

• vgL Deutsd.e Paürik 1966, Ticigkeicobe­
richt der B~ndestegierung, lu-sg. v. Pr~lc­
\lod IWQrtDaoonumt du BWld~regictullg, 
S. )1 i. 

Bändchen nicht diskucier·c "Worden sind, 
macht die .Kricik der NOtsundsgese~ .. 
an einem wesenclichen Punkt unvollstän­
dig, der zugleich auch den politischen Ge­
halt der Kritik eangie~ 
Demgegenüber "Werden auf der )' Stufe des 
angewandccn Verfahrens zur Kritik die 
Paragt;lphen der Notstandsgesetz.gebung 
und deren Möglichkeiten für die Exekutive 
des Bundes mit den Artikeln des Grund­
gesenes von '949 konfrontiert Dies.e Ar­
tikel selbst we-rden dabei zunächst in spe­
:z.i.6seber Weise unter Absehung von ein­
getretenen gesellschalH.iehen IlD.d politisdien 
Kräfteverschiebungen interpretiert und ge­
wichtec4 mie dtnl Zweck, .m.it Hilfe der 
.gebotenen )verf assu ngs~odentscheidungs­

konformen Ausle~ng. der einschlägigeo 
Vorschriftenc (S. {56) eine resrri1ccive Aus~ 
legung inlbesondere der sog. NotScandsver­
f:usung vornehmen zu können. Auf diese 
Weise soll, wie mir scheine, der Deu 

geschaffene Handlungsspielraurn der Bun­
desregierung in ernsthaller Absiehe, in An­
betracht der gesellschaftlichen uod politi­
sehell Realiciiteo aber in harmloser Weise 
eingegrenzt werden: durch ~ KOll1lllentie­
rungen .. , weIdIe die der Ministerialbüro­
kratie und der auf sie ein wirkenden öko­
nomi.sd:J bemchenden Schiebe vorwegneb­
men wollen. Ob beide sich freilich auf die 
hier vorgelegteo »Koll1lllenlierungenc feSt­
legen lassen, duf wohl bezweifelt werden, 
zumal, . wie die Verfasser selbn meinen, 
~eine ooch so restriktive Auslegung .. dl!( 
neuen Nonnen _lIicht endgijltig die im­

. manenten Mißbr:1uchsgefahre~ ... zu ba.n-
IlCllC vermag (S. 116 f.). Hier deutet sich 
eine unalUgesprochene Schwierigkeit an, die 
durch politische - und nicht 'lI~r durch isI­
ru/ische - Reflexionen über das VerhJiJt­
nis der Auslegung von Normen durch herr­
schende Gruppen und durch niduherr­
smende Gruppen, lentere mit anderen 
Interessen als die Herrschenden, durch­
dacht werden müßcc - im Bereidt der 
Reehuwissenschaft also über das Verh:ilt­
o.is von .herrsd:iender. uod nicht-.herr­
sehender .. Lehre. 
Daß die Beiträge des Bänddtens nur 
.Kommmtierungm~ sind, macht ihre poli­
tische Schwädte aus. Obne auch nur an-

a beson.!e" deutlid. auE $. 1911. AJ:uJJ.38 in 
BC"l:og auf die wichtige Frage n.d. den .tn.­

gendcn G(uDd..siicz~ der Wiru<b:olbverf.u­
sung_, aber auch auf S. q6. 

llJ 
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saezweise die Arbeitsteilung der bürger­
lichen WlSSensdJafien überwinden zu 
wollen, wenden sie sich mehr oder weniger 
unausgesprochen an ein Publikum juri­
rrisch geschulter E:rpt!J'un, da ja die Ver­
fasset mit dem darge:srelhen Drelsmfen­
verhhren um eine fundttmrnt4l-kritische 

Geullschttfisttnalyu berumkommen, deren 
Adusnt ein eminent po/jtisches Publikum 
sein köD.llre und. dereIl Aufgabe es wäre, 
Zustolndekommen und Inhalt der Gesetzes­
normen auf dem Hintergrund der gesell­
schafUichen Interessen-, Herrschafts- und 
Machcstrukturen und der Reproduktions­
~dingungen des poliwch-QkonomiJchen 
Systems der Bundarepublik Deucschland 
zu erklären. Zwar ist die Notwendigkeit 
eiDer solchen Analyse während der Dis­
kussion über die Nocstandsgesetze gesehen 
worden?; in dem vorliegenden BänddJen 
freilich sucht nun eine solche Analy~e ver­
gehens. 
Folgerichtig wird die • Entstebungsge­
schidne der Nocstandsgesetzc. (S. 7 tf.) 
begriffen als eine Fon:führung bestimmter 
Geseugehungswerke, als eil! Moment »in 
der verf4$sllllgsrechclichen und 'fIerfttSJungs­
politischen Entwicklung der Bundesrepu­
blik seit [949' (Hcrvorh. v. K. K.), die 
sich in der Verabsdüedung und InJuail-­
senung jeweils neuer Normen durch die 
staatlichen Iasc:uuen niederschläge, obne 
d1l1 auf die gesellschafllichen Ursachen und 
Bedingungm re.Dekcien: würde, die sich in 
den Normen in vermittelter Weise nieder- . 
schlagen. Die ~Entwick1ungc, die die ver­
sch.iedenen .Stationen'" ei.nel ~ Erosions­
prozesses .. (5. 9) hervorbringt, die an einer 
Stelle auch mle dem Begriff der Re5t::1.uta­
tion (5. l.l) eciken:ien: wird, ist eine im 
Qo.rmauven Oberbau, nicht eine im geselJ­
,du1tlichen K..räftefeld mit seinen im Ka­
pit21islllus spezilisdJen Antagonismen. So 
bleibt die • Encstehnugsges.cb.ichte der Not­
standsgeseeze c abstrakt. 
Gerade deshalb wird die Entwicklung der 
Noacandsfrage im politischen Krilkfeld 

1 So l:. B. jUlien Seifert: .Die Analyse der 
Ven=ng",.irklichkeit, die Einb~chung 
der Re:uvetf:usung der Gaellich,,/t in die 
Vetfa.ssungskämpfe ist die tnc:schtidendc 
Aufgabe ... e, in: neue kriti\(, Nr. H, April 
1966, S. 9; jüngst VOn ihm :a.ngcdcu«t io der 
Forderung n.un einer .Zurüdtfüb.ruog VOll 

Verf3J.Sungsgruodsäuea aufzugrundc (j~cn­
d. iSkonomilche lutel"C.S$Qc, in: Kriti,d:\e 
Jwtiz, H. z11968, S. 11. 

deC" Bundesrepublik. Deutschland nicht rich­
tig gesehen. Hier bnn nut' auf Ansan­
momente aufmerksam gemache werden, um 

die Gruodstrukturen zu verdeudichen. 
Auszugehen wäre von dem Zeitraum zu 
Beginn der fünfziger Jahre, als der ge­
werksch1b.lid!.e Kampf um atts BetrübJ­
oe-rfassungsgesetz verloren geg-angen W:ll'. 

Genau in diese Periode (Ende t9rO bis 
Sommer 1952) fallen beispielsweise die 
Verhandlungen zwischen Industrie, Bun­
desregierung und Gewerkschaften zum 
Aufbau des Technischen Hilfswerkes 
(THW). Nach deo Vorstellungen der In­
dustrie und der BundesTegierung sollte das 
THW drei Funktionen erhalten : Leistung 
von technischer Hilfe .. c. bei der Abwehr 
von Katastrophen, 1. im zivilen Luil­
schun, ). bei der Beseitigung von Not­
$länden, von denen die lebenswichtige Ver­
SQrgunK der Be'()ölkrntng gefährdet 
wird. l • Der Deuuche Gewerkschaftsbund 
wandee gegen die dritte Aufgabe ein, das 
TIiW könne sich über dieser zu einer 
~Streikbrecherorganuati.an. auswachsen, 
zumal ~bei seinem Aufbau führende Per­
sönlidtkeiten der Technischen Nothilfe an 
leitender Stelle tätig seien ct. Daraufhin 
glaubte die Bundesregierung die frübere 
Technische Nothilfe, die seit dem Sommer 
19[9 aus einer technischen Truppe der 

. Gardeschützen-Kavalleriedivision, die ih­
rerseics maßgeblich an den Morden an 
Rosa LuxelllbllIg UDd Karl Liebkneche be­
teiligt gewesen war, entsunden i!;t, in 
SChutZ nehmen zu müssen, wodurch die 
zugrunde liegende: Zielrichtung auf der Ba­
sis des gesellschaftlichen Illteressenanugo­
nisOlUS im IUpitalismU$ der BRD klar 
wird, Es dürfe ~der Tcch.oismen Nothilfe 
nicht der Vorwurf gemacht wetden ... , sie 
sei eine .5treikbrecherorganisarioll' gewe­
sen. Sie wurde 1919 von dem sozialdemo­
kratischen Reichsminiseer Noske. . . ge­
gründet. In den srunnischen Jahren his 
(913 hat die Technische Nothlife in hun­
derten VOn räUen auf Allordnung sozi:..!­
demokr:ltischer SC:l.2csführe:r, Landräte und 
Gemeinde leiter technische Hilfe bei der 
Beseieigung von Noutänden geleistet, die 
durdt wilde, von Kommunisten entfesselte 

Streiks hervor"ßerufen wurden. Damit hat 

8 Bulletin des P,e«t- Und Ioform:otioos:un­
tes der Buodcsregicruog v. ~. April (953, 
Nr. 6), S. 04. 

, a.,,-O., S. rHo 
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sie enrscheidend d:uu beigerngen, die Re­
publik von Weimar in de.c ersten Krisenz.:i~ 
reD. vor dem Zusammenbrum zu bewahren. 
... Es hieße, den für den EinsatZ der Tech­
nischen Nothilfe vcranrwortlichen demo­
kratischen- Behörden' Slrtikbnuh vorzu~ 

werfen, wenn man bei dieser Sachlage die 
Technische Nothilfe ~zichtigen woUte, sie 
sei eine .$ueikbrecherorganisacion, gewe­
sen.cu Auf diese Weise sollte; wie die neu 

geschaffenen. "für einen Großeinsau aus­
gerüsteten und geschulten Polizeiforma­
nonene, auch das TIiW ili ein Teil d~ 
• repressiven VerfassungsschutZesc zur 
M eisterung (ineT uwaigrn ,",ou.liorUiren 
Lage. eingesetzt werden.11 

Was die herrschende Klasse .seit der Streik­
drohung fiir ein - wie immer heute um­
gebogenes - Mitbestimmungsrecht nicht 
mehr 10$ ließ, war der Plan eines Not­
standsrechcts, d:u sie unter eigener Ober­
hoheit in die Lage versetZen sollte - und 
das war die zentnie Forderung der Bun­
desregierung an die Alliierten bei der Ab­
fassung der Pariser Verreige 1954lt -, ge­
gen screikende Arbeiter und Angestellte 
wirk..sarn vorgeben zu können, um nicht 
durm eCW3ige politische SU"eiks an der 
Realisierung weicgesteckte.r polici.scher 
Pläne, insbesondere im Hinblick auf die 
Wiedervereinigung mit der .SBZcu , ge-

10 2..a.O., S. Hf. 
U alle Ziute di.... S.1I:7... aus: DeuudUand 

heute - B Jahre da.n.aa., hng. v. Preue- Wld 
InIormationtamt der BWld .. regi..rung, '91], 
S. Il. •• 

1.1 vgl. Die Gegcnwan, 9. Jg. 19H, Nr. '].(6: 
•• mi. viel stirkerem Nachdrudc,c, Jowie Nr. 
uo : .Keine Augst vor der Couragec, wo 
awdrücklich VOn der • Fonlerung eu,., eige­
lIell ru.atlia.cn Noaundu-ed>teH die Rede 
in und die Perspektive eiDer • Milit2rtlik­
tatur. in diCl= Zu.s:ammeuha!lg aune-udlcet. 
- Vielleidlc lißt ,ich alU diesen ZusamQleow 

bingen beraw vermuten., warum die sduift­
liebe Erkliruog d .... Allüuten zur AblösuIl' 
der sog. Vorbeb2.lureebte "00 '9SS "Oll der 
BundClregierung b;'h"" nich~ .. eröff~c!icbc 
wordcn ;'t. 

IJ Bulletin ... ". 4. Sepcember 19f-4. Nr. 166, 
S. '-470: .Wir brand .. :n fiir UMere Wieder­
vereinigungspolitik zumi"dCJu" ein be­
stimmee. Maß '0'011 Sicherbeit im IllDem •••• 

Deuuchland SIebt vor uo.steD. Ulld sdlwie­
ri8"" Aufgabtn.. Wir brauch,.., zu iluer Mu­
sterung Vertbndiguog W1d loyale Zusam­
IIlcnubeit im Jo.nern. D1lIJl werden wir auch 
auf vermehrus VemindniJ in. der Welc 
redme" können.. (BUlldcsminister Jakob 
Ka.i.ser in einer Rede, die .... am l. 9. '9$" 
UD NWDR gehalIen. baLl 

bindert zu werden: ~Manche Krisener­
scheinungen der letzten Zeit wären unter 
eindeuciger deurscher StutSaucoritäc gar 
nicht möglich gewesene" - bei di~m SatZ 
von 19f~ geht es um .die Schaffung einer 
sürkercn inneren Sichct'beit auf dem Bo­
den der Bundesrepoblik .. u , aber natürlich 
nicht mie einem ~Artikel ,.Se l '. 

Nur in e.iner Anmerkung" freilich wird 
bei der. Kritik der Notstandsgesecze. dar-­
auf aufmerksam gemacht, daß mit der 
Ausarbeitung der NotStandsverfassung 
1955 begol'lnen worden ist, ohne daß die 
Motive offen gelegt würden und der Zeitw 

punkt einer Analyse unterzogen würde. 
Vielmehr scheint nach Auffassung der Ver­
fasser die NorstaJldsdiskussioll .b~tits 

zwei Jabre nach der Remilitarisierung der 
Bundesrepublike (S. 10), also !9S 8, be­
gonnen zu haben. Die5e Fehleinsdliuung 
ist der zu zahlende Preis dafür. daß die 
Problematik zwischen einer sich voUzie­
benden Anderung von Normen, die in 
ihren Der1W von den jurislisdlen Exper­
ten in dem Bändchen durcb.leuchtet wor­
den sind, und dem zugrunde liegenden ge­
sellschaftlichen Pr07.eß als einer empirischen 
Faktizicät nicht zu klären versumt wurde. 
Auf diese Weise erbäle d~ Bändchen un­
verseben~ die politische Tendenz. nicht 
nur nicht die Grundlagen d~ politisch­
ökonomischen Systems mit seinen ükcisch­
uamircelbareu Hen-schafu-verhih:nwen zur 
GewiDlUDaximierung und zur Aneignong 
w gesellsChafl:Hch produzierten Mehr­
werts auf der Basis historisch besonderer 
Eigenrumsverbilcni= mit der Einwirkung 
spezifuch großindustrieller Interessen auf 
die staatlichen lJlSt.irouonen. wdmc ge­
genüber anderen Einwirkungsvemzcben 
dominiert, zu diskutieren, sondern di~ 
Grundlagen damit stillsmw.:igend, da un­
kritisiert, anzuerkennen. Die letztlich. weit-

U ,,-a.O., S. 14-70. 
LI 2..2..0., S. 1-470. Zu be:o.dltm in, cWl Bun­

de:rmini.s ter lUUer diese X ußUUD.gcn am 
~. September '9$4 madlte. wihreod eine 
Einiguog über dcn DeuLldUand .. ertng .rst 
am ~l. Oktober 19$04 in. Pari. zU5=d. kam. 

t' vgl 'Bulletin .•• VOQl 11. Oklober '9$4, Nr. 
19l. S. 170l, Z"";schenübenebrift: .E'" Ar­
tikel -48: Neiul.., aus einer Rede 'rOD Bull.­
d.:sluader Konrad Adcnauer. D:uu ~och: 
R.inhold Kreile, Nout:I.Dd, ReeDt und Ober­
befehl, in.: Fr:u>kfuner Hefte. 10. Jg. 19H, 
S. IH-'j8. 

11 Kritilr. der Notsl2.nd'gcseae, "'-2..0., S. tO, 

Anm. lO, Ziuc .. Oll Emu Bend:L. 
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:1.16 gehend rechcspositi'(}üciJcllt AMslegungsprrJ­
:xii im Rahincn der .Kommeneierungen_ 
erreicht :1.1$ illteressiertes Publikwn viel­
leiche juristisdte S pezialisccn und Exper­
ten, bewirkt aber nicht die Politisierung 
eines Adressaten, der :tls politisch enga­
g:iener durch politische Pr=is demokrati­
sierende Veriinderungen herbeiführen 
könnte. Der RechcspositivislIl~ signaüsiect 
als verselbständig.e überbaukrieik den 
Frieden, den die Aucoren zumindest pu­
eiell mit dem Herrschafuapparac und sei­
nen spezifischen Normen geschlossen ha­
be nIß. Die Aueocen wenden sich daher nur 

gegen einen möglichen ~ Mißbrauch" (S. 
n6 f.) der geschaffenen Instrumente, ohne 
zu sehen, daß ihr .normalere Gebraum 
durch politische Praxis verhindert werden 
muß. Das :lber setzt die strikte Buc:htung 
der politischen Dimension der Nocsunds­
m:uerie voraus. 

Karsten Kullnumn 

Wolfgang Birke, Richterliche RechtJanwen­
dung und gtsel~chaflljche Auf faSJungen, 

Verl4.g Dr. OClO SchmiJl KC, Kai" 1968, 

J9 S. 

Birkes Schrift erschelnt als Prototyp der 
wohl 3lII weitesten verbreiteten Art juri­
stischer Dissertationen. Straff und wohl ge­
gliedert, zeugt sie von Selbsebeschränkung. 
DCIIl knappen Text steht ein \1Jlverhiluu5-

U Als uomittelbare Indizitn für di=o Frio­
den sei auf eiAige Stell.n in Jürgen S.if.n.< 
Buc:b .Der Notscandsauuc:buß., frankiurt 
'968, ve,.,.,i",en, auf .u.. die bi.r vorgetra­
g."e Kritik g!.ic:bcnnaß.o zutrifft.. Die Kon­
zeption dia.,. Bu<b~ b,..,jc" auf dem Ziel, 
,die notwendige" G,..,,%UI der Mac:bt eine.! 
dera"igen Gr.mium.! ~MWted<.n, um d.amit 
die G.fabren aufzudecken, die entstehen, 
weJUI diae.s V.rf:. .... ungsorgan einen so grn­
ßes ObergewidH gegenüber ander.n Verf:u· 
.ungs0l'ß""en erhält, daß es die ordentlidl.n 
l'",l.uncoUJisdlen Organe - unter Umstin­
den sogar über die Duer des ~g.ntlidl.on 
Nocst:lOdshUc.< hinaus - f:t.ktisdl .wsdlal­
ttG kanne (S . .15). Indem so!ch.rmallen die 
, Grenzen • abgesreckt werden, werden zu­
gleic:b - Dämlich auf S. 911 - Formulierungs­
hilfen für einc ,be.s.sue< NotStaodsgaeezg.­
bung g.g.~n, wird ,oruit die Notw.ndigk.it 
ei!lcr Grundgesett!:indenJog im Grundsatz 
anerwnt und aus diC1er Position h.raus z. 
B. auf S.it. 61 f. -mi, Redl, • .u.. zuriidr.­
gewiesen, w:u .di .. G.hcimhalrunge jed.n 
Bem.JwseJ des Notstandsa\Wcn\l5.!u ica Not­
st2Jldsfall »wesendidl gcfihtdco kiio.nee • . 

mäßig großes Heer von FWlnoten (267 = 
der ZahlI) gegenüb~r, d~ :illenhlls Wlter 
en2.yklopädiseben Kriterien sich rechtfer­
eig~D könnte. 
Es geht um das Problera der Rechufon:­
bildung durch Richter. Schon im Titd 
»Richterliche Recbtsa.nwendung . . . e: de-­
meneiert Birke ein .. solche Befugnis. Die 

in Are.. :10, Abs. 3 GG vorg~duiebe.oe Bin­
dung des Riebters an Gesetz und Remt er~ 
miduig-c nicht »zur freien Rechtsfortbil­
dung oder :z.ur Anwendung umstrittener 

Naturrechcsforderungen-, dean einzig 
~das vorn unminelbar demokr3tisch legi­
timierten ParlameDt erlusenc Gesetz. bil­
det die Grundlage für die :\lIgemeine An­
erkennung des Richterspruches. (1 I). Selbst 
das Bunde~verI:.ssungsgeriebt ist dem Ge~ 
sen - nämlieb dem Grundgesetz. - uneer­
warfen und nicht e'tWa Legislative roi 
generis neben oder über dem Parlam.enr. 
Birke untermauert diese Aussage vor allem 
dureb Hinweis auf das Selbstverständnis 
des Bundesvcrfassungsgeridtts. Das • Feld­
mühleurteil. (vom 7. S. 196:1) erwähne er 
in einer ergänzenden, kursorischen Analyse 
der Encsdteidungen dic~ Gerichts nicht, 
obwohl hier Eigenrumsrechte von Minder­
heicsakrioniren ~Gründen des gemeinen 
Wohlsc zum Schutz ~der unternehmeri­
schen Initiative im Konzerne: weieben mw­
sen. Doch selbSt ein im UrteÜS1ext erklär­
tes Festhalten eine.! Gerichts :a.m. GeseTZ ist 
nom nicht Garantie für die geforderte 
.di5tanziene, kompromißlose und unpar­
teiische Gesetzesanwendung_ (.lI). rnter~ 

=nbedingtes rich~rliches Vorversünd­
Dis bescimmt den Spielraum, lnnerhalb 
dessen Geseae ausgelegt werden. Birke 
siehe dieses Problem nicht. 
Bleibt das Dilemma der Lücken im Gesetz 
und der ausfüUungsbedürftigen Rechcsbe­
gyiffe (Generalklausdn). Da Naturrecht 
und ~ freie Recbcsfortbildung. nach Birke 
niche durch die ~Bjndung ans Recht_ legi­

rimien: sind, muß - tcrtium datur -

~Remt" di~ Orientierung :1n lOgesellscbaft­
lieben Auffassungen_ meinen. Das ge­
schieht Optimal mittels .Durcnschnituwer­

rung< (45). Nur sie iSt demokratisch :z.u 
redltfertigen (Art. 10 Abs. 2 Sacz I GG) 
und re;.ILsierbar zugleich, denn die. Beru­
fung etwa ~uf die Meinung .aUer billig 
und recht Denkenden. ist elicir, d:!. Dient 
;.Ue billig denken, der Rekurs auf ein ,.all­
gemeines Rechcs- oder Volksbewußcsein .. 
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nicht praktikabel, weü zu unbemrnrnt 
(.1 If.). Der Einsicht, daß diC3e Lcerfoc­
mein Richtern zur Tarnung von RechtS­
fOr'lbildUDg dienen, scheint Birke kaum zu­
gänglich. 
Die .DurchschnittsWerrungc fußt auf .der 
Auffassung des Durchschnitt:! aller Aktiv­
bürger. ('H). Hier =gelangt wandele sich 
die bisb.ng jurisc.iscb-pc.sieivinische ~u­
mentation zur Reklame für demoskopische 
Sch.riaen, besonders der von Elisabet.h 
Noelle. Fadlll1iinnisdl wird das Stichpro­
benprinzip erläutert. Demoskopisdle Me­
tbooen soUen viel leLsten; > Die Situation, 
in die der Befragte ... versetzt wird, muß 
der des nachdenkenden, selbständig das 
Für und Wider abwägenden und die Aw.­
wirkungen seiner Entscheidung berück­
sichtigenden >souveränen( Staatsbürgers 
entsprechen. (55). Ausgesch.lossen werden 
müssen >gefühlsmäßige Reaktionen unter 
massen psychologischen Eina~n oder sonst 
verfälschte und unüberlegte Meinungen ... , 
wie sie der N:l.chbar in der Srraßenbahn 
auf Grund der Lektüre einer Boulevard­
Zeitung geäußert haben IIUgc (.9)_ Mani­
puliert wird also, doch reiche Birke zu­
folge Manipulation nicht bis zum Schöffen 
im Berarun~zi.mmer, ruche bil zum ein­
samen Bürger in der Wahlzelle (4-8) und 
auch nidu in die lntemewsicuation der 
~pirjschen SozialforsOOWlg hinein. Sein 
Hinweis auf die bereiu SClcchabende An­
wendung demoskopischer Methoden, mit 
denen Gerichte die Wirkung von Werbe­
sprüchen auf deren Zielgruppen in der 
Bevölkerung ennitteLa es 1), hätte ihm zu 
denken geben könne~ 
Der n:a..ive Glaube, zur anverfälschten 
Volkesstlmme Zugang 'Zu haben, wird zum 
Pos,tivismus neuer Art: DurchsduJiru­
meinungen werden Zwll n.icht mehr hinter­
fragbaren Fixpunkt der Urteilsiiod=g, 
sowei, die Gesetze Lücken oder ~neral~ 
kbuseln aufweisen. Eine solche Konzep­
tion kann wohl nur dann durch einen bür­
gerlichen Juristen artikuliert werden, wenn 
teodentiell die bewußten Normen der 
Durmschnirubürger dem politischen Sy­
stem sich bruchJos einfügen, d. h. wenn der 
Prozeß der Integration der Unterklasse 
weit forrgeschritten ist. 

Lutz UnteruheT 

Gerhard Stille,., Mtthoden der sozudisti­
sehen K rimino/agie, S ttt'H$fJer/ttg der Deut­
schm Demokratischen Republik, BerLin 
1967, ;215 S. 

Der K1.appentexf spricht vom ~ Versuch des 
Verfassers, ersanalig die bisher in der 
DDR gesammelten kriminologischen Er­
fahrungen zu system,u:isieren ... Dieser An­
spruch gewinnt seine Bedeurung besonders 
auch mit der Einführung des neuen StGB 
der DDR im Januar 1968. Diesem wesent­
lich 3m Ziel der Resozialisierung orientier­
ten Strafrecht müßte unter dem Aspekt 
der ~Grundlagenforschung" eine Krimino­
logie entsprechen, die sich deudich von der 
etwa in der Bundesrepublik betriebenen 
unte~cheid~ 
Stiller behauptet eine in der DDR bereits 
~erreichte Venninderung der Krirn.inalität 
und die Veränderung ihrer Struktur-, was 
er als ~fijr deutsche Verhältnisse einmalige 
Leistung. bezeichnet (;). In dieser Rim­
rung soll fortgefahren werden. Das erfor­
dert eine methodisch exakte Aufdeckung 
der UrSdchm der Kriminalität und die Er­
atbeirung einf3 ~ wLssensdJ.ftlich begrün­
deten Sysrem.s der Vorbeugung. (S). Ziel 
i5t vor allem ~ großere geseUschafWme 
Effektivität c , d. h. dem jeweiligen, :uu 
tech"uchen FortSchritt ablesbaren > Ent­
'lViekJungmand der s.chöpfcrischco Krälle 
der Bevölkerung_ (8) nicht entsprechende 
Friktionen auszuschalten. Das "humanisti~ 
sche Alll.iegen unserer sozialistischen Ge-
5el1chaft. (9) encheint demgegenüber selt­
sam losgelöst und vage. 
.Aufgabe der krimiDologischen Forschung 
ist die Ergründung von Gesetzmäßi&Jtei­
ten .. (14). Die Fest5tellung von bloß kau­
salen Zusammenhingen, die sieb sowohl 
auf .notwendige als anch zufäUige Erschei­
nungen. (12.) beziehen, soll trallszendiert 
werden_ Geserz.m:uIige Zusammenhinge 
sind 2:U vemehen .im Sinne von inneren, 
we:sentlicben, notwendigen und stabilen 
(allgemeinen) .. (12.) Beziehungen zwischen 
der ~Krim.il1aJidc und den Bedingungen 
für ihre Existenz in der gesellschafHichen 
Wirklichkeit Wld der individueUen Sphäre 
der Tatere (14). Diese Geserze mit Ht3-

cistischem Charakter. (l3) beuidmen 
Trends, deren Durcb.seaung abhängt .von 
der Eftekrivic:it des Kampfes zur syste­
matischen Verdrängung der Kriminaliticc 
(15). Hier grenzt StiHer seine Position ge-
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218 gen über jener orthodoxen ab, von der er 
nur behutsam sagt, sie bäne hübee Ln der 
DDR dominiert: 
"Objektive g~ellschaltliche Gesetzm:ißig­
keiten« schließen nicht .bewußte gesell­
schaAliche Tätigkeit« ([6) ;1.US, ja ihre 
Zwänge l;!.Zen sich einzig durch bewußce 
Aktion abbauen. Diese ist allerdings Rc~ 
sultat der ~gese=iißigen Errimtong der 
soz.i.listischen Gesellschaflc (16). Das heiße 
auch, daß Gesarntkriminaliüt und Einzcl­

straftat nicht urunittelbar Ausdruck des 
KlassenverhälUlisses sind. Kriminalicit 
schwindet nicht automatisch im FOrtSchritt 
der Aufhebung des Klassengegensatzes. So 
sind auch Erkenntnisse über deren Urs:1-
ehen nicht einfach deduktiv zu gewinnen. 
Sie lassen sich in ihrer Komplexiüt einzig 
durch den Begriff einer .Dialektik von 
Objektivem und Subjektivem« (ss) erfas­
sen. Aus .Dialektik« wird im Fortgang der 
Argumentation eine • Wechselwirkung., 

ein Begriff, der sieh der Ubersetzung in 
neopositivisrische Forsmungsprogr:unme 
weniger sperre. Auch der .subjektive Fak­
tore erscheint als letztlich gesellschaftlich 
produziert, ist aber VOn • relativer Eigen­
stiodigkeitc, d. h. cn.it der komplizierten 
Vermictlung gesellschUllicher Normen und 

individuellem. Wert- und Eum:ellungssy­
Steme kommt es im Prozeß der ~ rnteriori~ 
sanonc (lntetnalisierung) zu Uogl~ichzei­
tigkeicen, werden ideologische überreste 
konserviert (60/87 ff.). So soU erwa Ei­
genturosk..riminalicit im Bauwesen unter 
anderem auf noch kapitalistisdI geprägte 
EiDscclLungsmuster verweisen. Selbst na­
tÜrliche Umweltbecli.ngungeo odet" indivi­
duelle, pbysiscne Abnormität sind nur g~ 
seILschaftIich vermittelt kriminogen. Nut 

unter kapitaliscischen Verhältnissen der 
Konkurreoz- und Leistungsideologie wird 
ein perronlieher körperlicher Defekt zum 
gcsellscha.ftlichen MakeL Wegen der Wech­
selwirkung zwischen Subjektivem und Ob­
jekcivem müssen in beiden Bereichen mit 
spez.ifuchen Mitteln Strategien zur vöUigen 
überwindung der Kriminalität ansetzen. 
Stiller spricht hier- von deren ~ Ver­
drängung«, was enrweder schlicht irrefüh­
rend ist oder unbewußte Zweifel verr:tt. 
Er ist bemüht, seine Position, die sich un­
verkennbar an fon:geschrittene Marrinter­
pretationen anlehnt, noch gegenüber einer 
weiteren Seite hin abzugrenzen und zu 
verteidigen: Die westdeutschen Krimino-

logen halten sowohl :lls Anbänger von vor­

wiegend erbbiologisch gerichteten .~ku­
lariven Theorienc als :l.Uch bei eher 
empirischer Orientierung Krimin.litic rur 
nicht abschaflbar. 
Den erbbiologisd:!en Ac.satz hil t Stiller 
für nidlt mehc diskutabel und wendet sich 
scharf gegen Einflüsse dieser Richrung in 
der DDR (71). Den eher eCIlpirisch-soziolo­
gisch orientierten Aruan kritisiert er ein­
gehend :lm Beispiel der Auffassungen A. 
MeTgens, des prominentesten Vertreters 
dieser Schule in Wesweutschland. Er wirft 
ihm vor, die starre Anlage-Umweltfomu:l 
im wesentlichen beibeh.lten zu haben and 
so über die Lehre Mezgen nicht hinausge­
kommen zu ~in (31 ff.). Die ~bürgerliche 
Faktorentheorie c mit ihrer ahistorischen 
rsoüerung von emulneo Merkmalen ver­
spe[T[ die Möglichkeic, ges:l.mcgesell.sd!aft­
liche Zusammenhänge zu fassen ()6 f.) und 
Ge~tze höherer Plausibilität nach der 
.philosophischen Methode« zu fottnuli~ 

ren (40). StiUer c:rJ:iuten: seine Forderong; 
Konkret schaut dabei ein funktional-struk­
tureller Ans:1CZ (86 f.) heraus. wie ihn erwa. 
N. Luhm.ann konzipiert hat. Die U rsachen­
forschung erhält das Schwergewicht. Die 
Phinomenologie (ErmitTlung von Erschei­
nungsbild und Quantiüt von Ta.ten und 

Titern) - durch die gegenüber der Ermitt­
lung von Ursachen skeptische bürgerliche 
Kriminologie so sehr gepflegt - b:H einen 
geringeren SteUenwert. rn di= Kontext 
werden in großem Slil für die Kriminolo~ 
gie adaptierte Verfahren der empirischen 
Sozialforschung übernommen. Deren mit 
,westdeutschen Fußnoten< wohldok.umen­
tiene Darstellung m.cht mehr als die 
Hil1ie des Buches allS. Die Rezeption die­
ser Verfahren in der wissenschalHicben 
DiskussioD der DDR abzusichern, in der 
stratcgjscbe Sinn der Abgreozung gegen­
über den bürgerlicheD Kriminologen. 
Das Buch hat .Metbodenc zum Gegen­
Stand. Hinweise auf gesellsdlalHiche Rea­

liüt sind spärlich. Vorsichtig mahne Stiller, 
mit Begriffen wie ~Arbeitsburamelei« und 
~Alkoholmißbrauch .. greife man zllt Be- . 

schreibung von Ursachen der Kriminalität 
zu kurz (26'). Soldie Indizien für diszipli­
nire Momente des preußisch-deUtschen So­
zialismus sind :lUch in Erhebungsbögen dC$ 
GlmeraulAtZcsanwaltes der DDR enth:J~ 

teD, die im Anhang des Buche~ zu finden 

sind. 
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Ursachenforschung, zumal bei Stillen an~ 
spruehsvoHem AnS:Hz., scheint i.a seinem 
LUide Grenun zu finden .• Sta::usverbre­
ehen. diirfen ihre Wundn nur :lußcrhalb 
der DDR haben (19). $0 können denn Gt· 
sidltspunkte der Ef6zienz, mit dem Ziel 
Kriminalität bloß zu .verdrängen., eman­

zipatorische Regungen erdrücken. 
Lutz Unterseber 

G~oLd Sc:hmi.d.t, Htlnrlbuch des Texti/rei­
nigungs- und KleiJungrschtlJensrec:hu, 
Rechcsprechungf-Kommenltlr, Ver/ag Neu­

er Mukur GmbH, Miinchen 1969, ~J7 s. 

Es ist sicherlich ein Ausdruck der gegen­
wärtigen verfestigten gcsellsdtaA:lichen und 
damit rechdichen Verhältnisse in der Bua­
desrepublik, daß sich hier ein Autor uod 
Verlag ausrecbnen. 2.}7 Seiten ausgerech. 
aet und aUein über Kleidung und deren 

Reinigung durch die Chemisdminigung 
für 24 DM verbufen zu können. Rechts­
und Grundgcsetzschurz für dcn guten 
Sonntagsanzug des behiibisen Bürgcr:5 -
das smeinen die großen Probleme unserer 
Justiz :zu sein, und natürlich die unbedingt 
kommentarbcdürtligen 8 ZlJTern Chemisch­

reiniguDgs-Lieferull~bedL.o.gungen. Das 

Bild ist nime einmal so ganz falsch. dcD..D 
überr;uchenderweise will der Aueor die 
Idylle stören, indem er einen Angriff Har­
tet gegen ein Wentabu. Obwohl die Rich­
ter geDau wissen, daß Gebrauchtkleidung 
auf dem Markt g:lT keinen Wert hat, weil 
sie selbst nicht im Traum dann denken 

würden, Recht i.a einem Anzug aus zwei­
ter Hand zu sprechen. ist es bei den c;ig­
lichen VerkehrsunfäUen mit ihren ständi­

gen Kleidungssdt:iden .. Iles ganz anders. 
Gebrauchtk1eidung wird durch Besmädi­
gung ent schön - und vor :.Jlem wertVoll 
und so wird denn Schadensersatz. in den 
luftleeren R:l.um hinein zugesprodten nach 
dem Motto: Je alter gebürstet. desto hö­
her der ErS:lC2. Der Autor geht den gesell­
schaftlichen Ursachen dieser seltsamen vom 
BGH UDte.utürzten Schizophrenie natür­
!im niche nach und selbs! weon seine inter­
essante Attacke Wirkung erzielen sollte, 
so werden die Versicherungen die Nutz­
nießer sein, weil sie in großem Seil weni­
ger zu ersetzen haben. Elnzigcs Ergebnis 

von ll7 Seiten für 2.4 DM dann; Opas 
$onntags3nZU& ist tOt und Omas HilA:.­
haher auch. Bis dahin: Ober die Rechts­
probleme bei Hüftbaltern vgL BGH 

Ver:5R 1964, S. 157 f. = VRS 2.6. S. J2.2. 
H. Pruns 
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